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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach einem weiteren Corona-Winter lassen sinken-
de Infektionszahlen und weitestgehend milde
Krankheitsverläufe auf ein Ende der pandemischen
Lage hoffen. Leider hält längst die nächste Krise die
Welt in Atem. Fassungslos blicken wir in die Ukraine
und müssen feststellen, dass ein friedliches Neben-
einander der Völker in Europa längst nicht selbst-
verständlich ist. Unsere Gedanken und unser Mit-
gefühl sind bei den Geflüchteten, den Verletzten,
den Familien und Freunden der Opfer des Krieges
in der Ukraine.  

Trotz all des Leids stellen wir Ihnen in der Frühjahrs-
ausgabe unseres Schachzuges wieder interessante
Neuerungen aus den Bereichen Recht und Steuern
vor. Grundstücksbesitzer sollten die anstehende
Feststellungserklärung zur Ermittlung des Grund-
steuerwerts auf den 1. Januar 2022 im Blick haben.
Uns freut es immer besonders, Ihnen unsere neuen
Kolleginnen und Kollegen vorzustellen; diesmal
Stefan Baumer und Saša Trkulja aus unseren Büros
in Heilbronn und Ludwigsburg.

Dr. Hans-Joachim Broll

Dipl.-Ökonom, Steuerberater,
Vereidigter Buchprüfer, Fachberater
für Internationales Steuerrecht
T +49 711 722 33 96-0
dr.broll@bskp.de

Schauen Sie sich unsere Kanzleizeitschrift von unterwegs
über unsere Kanzleiwebseite an.
Klicken Sie hier um zur Webseite zu gelangen.

https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/


Aus aktuellem Anlass: Regelungen zum
Kinderkrankengeld im Überblick

Viele Eltern haben in Zeiten von Quarantäne,
Lockdown und der pandemiebedingten Schlie-
ßung von Kitas auf Kinderkrankentage zurück-
gegriffen. Für diese Tage erhalten Eltern ein
sogenanntes Kinderkrankengeld. Ursprünglich
galten die Regelungen nur bei der Erkrankung
eines Kindes, der Gesetzgeber hat den An-
spruch aber mittlerweile auch auf Ausfälle in
der Kinderbetreuung ausgeweitet. Ist ein Kind
unter 12 Jahren erkrankt, muss in Quarantäne
oder ist die Betreuungseinrichtung vorüberge-
hend geschlossen, kann ein Elternteil also der
Arbeit fernbleiben und das Kind betreuen. Für
Kinder über 12 Jahre kann dies auch noch
möglich sein - und zwar, wenn sie eine Behin-
derung haben oder besondere Hilfe benötigen.

Der betreuende Elternteil eines in der gesetzli-
chen Krankenversicherung mitversicherten
Kindes kann von seiner Krankenkasse Kinder-
krankengeld einfordern. Da die berufliche
Freistellung in der Regel unentgeltlich erfolgt,
ersetzt die Lohnersatzleistung der Krankenkas-
se 90 % des entgangenen Nettogehalts. Private
Krankenkassen zahlen kein Kinderkrankengeld,
es sei denn, es wurde eine spezielle private
Zusatzversicherung dafür abgeschlossen.

Gab es zuvor nur zehn Kinderkrankentage
jährlich pro Kind und Elternteil, wurden diese
mittlerweile mehrmals durch den Gesetzgeber
aufgestockt. Aktuell gibt es 30 Betreuungstage
pro Elternteil für den Nachwuchs. Eine Übertra-
gung auf den anderen Elternteil ist möglich,
sofern der Arbeitgeber dem zustimmt. Alleiner-
ziehenden stehen insgesamt sogar 60 Tage für
das erste Kind zu. Mit der Anzahl der Kinder in

der Familie erhöht sich auch die Zahl der Kin-
derkrankentage. Bis zu 65 Tage pro Elternteil
bzw. bis zu 130 Betreuungstage für Alleinerzie-
hende sind drin. Dies galt für das Ausnahmejahr
2021 und ist für das Jahr 2022 verlängert wor-
den.

Das von Eltern bezogene Kinderkrankengeld ist
zwar steuerfrei, unterliegt aber als Lohnersatz-
leistung - wie das Elterngeld oder das Kurzar-
beitergeld - dem sogenannten Progressions-
vorbehalt. Das heißt, es erhöht den persönli-
chen Steuersatz, der für die übrigen Einkünfte
gilt.

Erhalten Mütter oder Väter Lohnersatzleistun-
gen wie das Kinderkrankengeld von mehr als
410 € pro Jahr, sind sie zudem zur Abgabe einer
Einkommensteuererklärung verpflichtet. Die
Summe des Kinderkrankengeldes muss im
Mantelbogen unter „Einkommensersatzleis-
tungen“ eingetragen werden. Eltern wird von
ihrer zuständigen Krankenkasse automatisch
eine „Bescheinigung für das Finanzamt“ ausge-
stellt, aus der die Höhe des gezahlten Kinder-
krankengeldes hervorgeht. Zudem werden die
Daten über ausgezahlte Lohnersatzleistungen
von den Krankenkassen elektronisch an die
zuständigen Finanzämter gemeldet, so dass die
Daten dort maschinell abgeglichen werden
können.

Hinweis: In Fällen, in denen nur ein Elternteil
das Kinderkrankengeld bezogen hat, sollten Sie
mit Ihrem Steuerberater prüfen, ob für Sie eine
Einzelveranlagung günstiger als eine Zusam-
menveranlagung ist.

Themenverwandte Artikel und
mehr finden Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.
Klicken Sie hier.

Lars Heinrich

Steuerberater, Fachberater für
Unternehmensnachfolge
(DStV e.V.)
T +49 711 722 33 96-0
l.heinrich@bskp.de
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Notarielles Nachlassverzeichnis:
Pflichtteilsberechtigter hat Anspruch auf
eidesstattliche Versicherung durch Haupterben

Besteht Grund zur Annahme, dass das Nach-
lassverzeichnis nicht mit der erforderlichen
Sorgfalt aufgestellt wurde, hat der hierzu Ver-
pflichtete auf Verlangen an Eides statt zu versi-
chern, dass er den Bestand nach bestem Wis-
sen und so vollständig angegeben hat, wie er
dazu imstande war. Im Folgenden war es am
Bundesgerichtshof (BGH) zu klären, ob diese
Verpflichtung zur Abgabe einer eidesstattli-
chen Versicherung auch dann bestehen kann,
wenn die Auskunft durch Vorlage eines notari-
ellen Nachlassverzeichnisses erteilt worden ist.

Der pflichtteilsberechtigte Sohn verlangte im
Wege einer sogenannten Stufenklage Auskunft
von seinem Bruder als Alleinerben über den
Nachlassbestand des verstorbenen Vaters.
Dieser Verpflichtung kam der Alleinerbe durch
Erstellung eines notariellen Nachlassverzeich-
nisses nach. In dem notariellen Nachlassver-
zeichnis war ein Bankguthaben des Erblassers
aufgeführt, das der Notar aufgrund eigener
Ermittlungen in das Verzeichnis aufgenommen
hatte. Angaben des Alleinerben zu dem Konto
und dem darauf befindlichen Guthaben erfolg-
ten nicht. Entsprechend erfolgte auch eine
Kennzeichnung in dem Nachlassverzeichnis,

ob es sich um Angaben des Erben oder Ermitt-
lungen des Notars handelte. Der Pflichtteilsbe-
rechtigte verlangte vor diesem Hintergrund,
dass der Erbe die Richtigkeit der gesamten
Angaben – also auch bezogen auf die Ermitt-
lungen des Notars – in dem Nachlassverzeich-
nis an Eides statt versichert.

Der BGH stellte in seiner Entscheidung klar,
dass die Verpflichtung zur Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung durchaus auch dann
bestehe, wenn die Auskunft durch Erstellung
eines notariellen Nachlassverzeichnisses er-
folgt sei. Eine Beschränkung auf die Angaben,
die in dem Verzeichnis als Angaben des Erben
gekennzeichnet sind, sei laut BGH nicht zuläs-
sig. Der Alleinerbe habe daher eine umfassen-
de Auskunft zu erteilen, weshalb auch die ei-
desstattliche Versicherung unbeschränkt auf
die gesamte Auskunft zu erstrecken sei.

Hinweis: Erfüllt das Nachlassverzeichnis die
formalen und inhaltlichen Anforderungen, be-
steht grundsätzlich kein Anspruch auf Berichti-
gung oder Vervollständigung des Verzeichnis-
ses.

Themenverwandte Artikel und
mehr finden Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.
Klicken Sie hier.

Petra Schneider

Rechtsanwältin, Fachanwältin für
Familienrecht, Fachanwältin für
Erbrecht
T +49 351 318 90-0
petra.schneider@bskp.de

https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/?morelike=48716317
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Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Steuerklassenwahl: Merkblatt für
das Jahr 2022

Wenn beide Ehe- oder Lebenspartner berufstätig sind,
können sie zwischen den Steuerklassenkombinationen
IV/IV und III/V wählen. Für die Lohnsteuer ergeben sich
daraus nur unterjährig unterschiedliche Abzugsbeträge -
letztendlich wird der gleiche Abzugsbetrag für das Jahr
festgelegt. Viel wichtiger ist hingegen: Die Steuerklassen-
wahl wirkt sich direkt auf die Höhe von Lohnersatzleistun-
gen wie Arbeitslosengeld I, Kurzarbeiter und Elterngeld
aus!

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Gewerbesteuer-Vorauszahlungen:
Vereinfachte Herabsetzung noch
bis Ende Juni 2022 möglich

Noch einmal gibt es steuerliche Erleichterungen als Reak-
tion auf die Corona-Pandemie zu vermelden: Steuerzah-
ler, die von der Pandemie nachweislich unmittelbar und
nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen sind,
können bis zum 30.06.2022 - unter Darlegung ihrer jewei-
ligen Verhältnisse - Anträge auf Herabsetzung des Gewer-
besteuermessbetrags für Zwecke der Gewerbesteuer-Vor-
auszahlungen 2021 und 2022 stellen.

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Angaben auf Rechnungen: Zur
Frage der handelsüblichen
Bezeichnung

Das Umsatzsteuergesetz schreibt vor, dass Sie als Unter-
nehmer in einer Rechnung die Menge und die Art (han-
delsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände
bezeichnen müssen. Dabei sind keine allgemeingültigen
Aussagen möglich, wann eine Bezeichnung als handels-
üblich angesehen werden kann. In Zweifelsfällen muss
der Unternehmer nachweisen, dass eine in der Rechnung
aufgeführte Bezeichnung auf der betroffenen Handels-
stufe handelsüblich ist.

https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/?article=45297327
https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/?article=47712044
https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/?article=48717029
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Vorsteuerabzug: Für Bruchteilsgemeinschaften
gelten besondere Regeln

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zum
Vorsteuerabzug bei Bruchteilsgemeinschaften
Stellung genommen. Hintergrund ist die geänd-
erte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
(BFH).

Der BFH hatte in den Jahren 2014 und 2017
entschieden, dass eine Bruchteilsgemeinschaft
selbst mangels Rechtsfähigkeit kein umsatz-
steuerlicher Unternehmer sein und daher keine
unternehmerische Tätigkeit entfalten kann.
Vielmehr liegen anteilig erbrachte Leistungen
durch die Gemeinschafter als jeweilige Unter-
nehmer vor. Die Finanzverwaltung hat die ge-
änderte Rechtsprechung umgesetzt und den
Umsatzsteuer-Anwendungserlass angepasst.

Die Frage der Unternehmereigenschaft ist un-
ter anderem im Hinblick auf den Vorsteuerab-
zug und im Zusammenhang mit der Option zur
Steuerpflicht bedeutsam. Dies ist insbesondere
für Grundstücksgemeinschaften relevant, de-
ren Bruchteilseigentümer als Gemeinschafter
umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringen
(z.B. Vermietung unter Verzicht auf die Umsatz-
steuerbefreiung). Zukünftig muss nicht mehr

die Grundstücksgemeinschaft selbst, sondern
jeder Gemeinschafter Umsatzsteuer-Voran-
meldungen abgeben und ist einzeln zum Vor-
steuerabzug berechtigt (in Abhängigkeit von
der Beteiligung und der unternehmerischen
Verwendung).

Eingangsrechnungen dürfen laut BMF auch an
die Bruchteilsgemeinschaft adressiert sein. Al-
lerdings muss sichergestellt sein, dass sich die
Namen und Anschriften sowie die Beteiligung
der Gemeinschafter aus den zu führenden
umsatzsteuerlichen Aufzeichnungen ergeben.

Bei Mietverträgen sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Option zur Steuerpflicht durch
jeden Gemeinschafter erklärt wird.

Diese neuen Grundsätze sind auf alle offenen
Fälle anzuwenden. Es wird jedoch nicht bean-
standet, wenn sich alle Gemeinschafter einer
Bruchteilsgemeinschaft für bis zum 31.12.2021
verwirklichte Sachverhalte einheitlich auf die
bisherige Auffassung der Finanzverwaltung
(Bejahung der Unternehmereigenschaft der
Bruchteilsgemeinschaft) berufen.

Themenverwandte Artikel und
mehr finden Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.
Klicken Sie hier.

Matthias Keil

Diplom-Finanzwirt,
Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, Fachb. für das
Gesundheitswesen (DStV e.V.)
T +49 30 88 00 783-0
matthias.keil@bskp.de

https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/?morelike=48717069


Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Im Überblick: Steuervorteile für
dienstliche E-Autos und E-Bikes

Seit August 2021 sind auf deutschen Straßen nach Statisti-
ken des Bundeswirtschaftsministeriums erstmals 1 Mio.
Elektrofahrzeuge unterwegs. Ein Grund dafür dürfte auch
die finanzielle Unterstützung sein, die der Staat für die
Anschaffung von E-Autos gewährt. Hinzu kommen steuer-
liche Vergünstigungen für dienstliche Elektro- bzw. Hy-
bridfahrzeuge und für dienstliche E-Bikes. Wir geben ei-
nen Überblick über die geltenden Bestimmungen.

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Grundsteuerreform: Bitte Abgabe
der Feststellungserklärung
vormerken

Zum 01.01.2025 wird die neue Grundsteuer in Kraft tre-
ten - der Einheitswert als Berechnungsgrundlage wird
dann seine Gültigkeit verlieren. Für alle wirtschaftlichen
Einheiten des Grundbesitzes müssen deshalb auf den
01.01.2022 neue Bemessungsgrundlagen ermittelt wer-
den. Grundstückseigentümer müssen die dazu erforderli-
chen Angaben in einer Feststellungserklärung zwischen
dem 01.07. und dem 31.10.2022 elektronisch an ihr Fi-
nanzamt übermitteln.

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

„Knöllchen“ reicht nicht:
Verwarnung am Scheibenwischer
bei Parkverstoß stellt keine
Halteranhörung dar

Bei der sogenannten „Scheibenwischerverwarnung“ han-
delt es sich nicht etwa um eine technische Sonderausstat-
tung an Ihrem Pkw, sondern schlicht und ergreifend um
den Behördenbegriff für das altbekannte Knöllchen an
der Windschutzscheibe. Ob diese Verwarnung einer An-
hörung des Fahrzeughalters gleichzusetzen ist, war kürz-
lich vor Gericht zu entscheiden. Der Fahrzeughalterin war
nämlich einfach ein Kostenbescheid zugeschickt worden.
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Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Kurzarbeiter aufgepasst!
Urlaubskürzung nach Kurzarbeit
gilt als rechtmäßig

Angesichts der Pandemielage scheint Kurzarbeit ein pro-
bates Mittel, um über die Krise zu kommen. Unter Um-
ständen sorgt das für juristische Auseinandersetzungen,
etwa wenn es um den Urlaubsanspruch geht. Ein speziel-
les Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Fall einer Mitar-
beiterin im Verkauf fiel geradezu zum Entsetzen der Ge-
werkschaften aus. Wer hätte gedacht, dass die Justiz so
auf Arbeitgeberseite steht?

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Mutter dankt mit Grundstück: Wer
seine Eltern pflegt, darf Schenkung
erhalten

Wer nahe Angehörige zu Lebzeiten intensiv pflegt, darf
auch Geschenke erhalten, die letztendlich das Erbe desje-
nigen schmälern, dem dieses Geschenk sonst zugekom-
men wäre. Nur wenn ein Erblasser die Schenkung aus-
schließlich zur Beeinträchtigung des Erbes vorgenommen
hätte, würde es sich um eine missbräuchliche Verfügung
handeln, die von den Erben angefochten werden könnte.

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Unterhaltspflichtiger im Ausland:
Unterschiedliche Kaufkraft von
Ländern muss bei
Unterhaltsberechnung
berücksichtigt werden

Nicht nur unsere berufliche Tätigkeit, sondern auch unser
Privatleben ist immer häufiger von grenzüberschreiten-
den Sachverhalten betroffen. So kommt es immer wieder
vor, dass nach einer Trennung der unterhaltspflichtige
Expartner im Ausland lebt. Nach welchen Leitlinien wer-
den in solchen Fällen Unterhalt und Selbstbehalt festge-
setzt? Unser Beispiel gibt einen kleinen Einblick in eine
komplizierte Materie.
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Verfahrensdokumentation: Schaffen Sie Transparenz
und seien Sie auf der sicheren Seite!

Wer Bilanzen oder Einnahmenüberschussrech-
nungen erstellt, muss die „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum Daten-
zugriff“ (GoBD) beachten. Für Sie als Unterneh-
mer gilt das, sobald Sie unternehmerische
Prozesse per EDV abbilden und ihre Buchfüh-
rungs- und Aufbewahrungspflichten teilweise
oder ganz in elektronischer Form erfüllen.

Ein wichtiger Teilbereich der GoBD ist die Ver-
fahrensdokumentation, in der alle relevanten
IT-Prozesse dargestellt werden müssen. Sie
dient somit als Nachweis, dass die Anforderun-
gen von Handelsgesetzbuch, Abgabenordnung
und den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen
Buchführung erfüllt werden.

Hinweis: In der Verfahrensdokumentation
wird der organisatorisch und technisch gewoll-
te Prozess beschrieben. Sie ist praktisch das
Handbuch zum Unternehmen und gibt einen
Überblick über die steuerrelevanten Ge-
schäftsprozesse, Daten und Ablagesysteme in
einem Unternehmen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Verfahrensdoku-
mentation ist die digitale Buchhaltung, insbe-
sondere die Überführung aller Belege in eine
elektronische Version. Die Digitalisierung und
anschließende Archivierung von Belegen, inklu-
sive Vernichtung der Originalbelege, wird als
„Ersetzendes Scannen“ bezeichnet. Zusammen
mit den anderen Prozessen in der Buchhaltung
muss dieser Vorgang in der Verfahrensdoku-
mentation genauestens dokumentiert werden.
Durch die Möglichkeit, Belege mit dem Smart-

phone abzufotografieren und in einer Cloud zu
speichern, ergeben sich neue Vorgaben für
Unternehmen.

Im Falle einer Betriebsprüfung wird die Verfah-
rensdokumentation in der Regel von der Fi-
nanzverwaltung angefordert. Wird bei der
Prüfung keine oder nur eine fehlerhafte Doku-
mentation vorgelegt, kann es passieren, dass
die Prüfer die Buchführung verwerfen und die
Besteuerungsgrundlagen schätzen. Dieses
Vorgehen der Finanzverwaltung ist zwar um-
stritten, da es keine gesetzliche Pflicht zur Er-
stellung einer Verfahrensdokumentation gibt.
Ist die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbar-
keit allerdings durch eine fehlende oder unzu-
reichende Verfahrensdokumentation entfallen,
kann es wegen Verstoß gegen die GoBD zu einer
Hinzuschätzung von bis zu 10 % des Jahresum-
satzes auf den steuerpflichtigen Gewinn kom-
men. Eine Hinzuschätzung durch Betriebsprü-
fer bzw. die Finanzverwaltung ist hingegen nicht
ohne weiteres möglich, wenn die Buchführung
inhaltlich korrekt ist und trotz fehlender Verfah-
rensdokumentation keine Mängel bei der
Nachvollziehbarkeit bestehen.

Hinweis: Die Erstellung einer korrekten Verfah-
rensdokumentation ist nicht nur sinnvoll, um
bei einer Steuerprüfung abgesichert zu sein.
Durch die ausführliche Dokumentation der
Prozesse und Systeme werden auch Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten im Unterneh-
men klar definiert und verdeutlicht. Außerdem
können die dokumentierten Abläufe hinsicht-
lich Effizienz und Effektivität geprüft und so
Unternehmensprozesse optimiert werden.

Themenverwandte Artikel und
mehr finden Sie auf unserer
Kanzleiwebseite.
Klicken Sie hier.

Jens Vogler

Dipl.-Ökonom,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
T +49 69 96 78 08-0
vogler@bskp.de
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Unterhaltskasse geht leer aus: Staatskasse kann
keinen Regress gegen gutverdienende Großeltern
geltend machen

Wenn unterhaltspflichtige Eltern den Mindest-
unterhalt nicht aufbringen können, lohnt sich
der Blick in die Generation der Großeltern. Doch
dass selbst dann unter gewissen Umständen
nichts für den Unterhaltsberechtigten dabei
herauskommt, zeigt das folgende Urteil des
Bundesgerichtshofs.

Im Fall aus Leipzig konnte der Kindesvater unter
Beachtung seines angemessenen Selbstbe-
halts nur 100 € Kindesunterhalt aufbringen –
den Rest übernahm die Unterhaltsvorschuss-
kasse. Diese wollte den Vater in Regress neh-
men, weil ihm nur der notwendige Selbstbehalt
verbleiben dürfe.

Es ging dabei bereits im vom Oberlandesgericht
Dresden behandelten Fall um die Rechtsfrage,
ob die sogenannte gesteigerte Unterhalts-
pflicht der Eltern gegenüber ihren minderjähr-
igen Kindern auch dann bestehe, wenn finanzi-
ell leistungsfähige Großeltern vorhanden seien.
Diese Frage ist unter anderem dafür von Bedeu-
tung, ob ein erwerbstätiger Elternteil für den
Kindesunterhalt sein oberhalb des notwendi-
gen Selbstbehalts (derzeit 1.160 €) liegendes
Einkommen einzusetzen hat oder nur das Ein-
kommen oberhalb des angemessenen Selbst-
behalts (derzeit 1.400 €).

Verwandte in gerader Linie haben einander
Unterhalt zu gewähren, wobei die Unterhalts-
pflicht der Eltern für ihre Kinder derjenigen der
Großeltern für ihre Enkel vorgeht. Unterhalts-
pflichtig ist nicht, wer seinen angemessenen
Unterhalt gefährden würde; der daraus abge-
leitete angemessene Selbstbehalt eines Eltern-
teils gegenüber seinem Kind betrug seinerzeit
1.300 €. Allerdings trifft Eltern minderjähriger
Kinder eine gesteigerte Unterhaltspflicht, wes-
halb ihnen insoweit nur der notwendige Selbst-
behalt von seinerzeit 1.080 € zusteht. Diese
gesteigerte Verpflichtung tritt jedoch dann
nicht ein, wenn ein anderer unterhaltspflichti-
ger Verwandter vorhanden ist.

Mit Erfolg verwies der Kindesvater hier daher
auf seine Eltern. Diese verdienten als Polizeibe-
amter bzw. Postzustellerin knapp 3.500 € und
2.300 € netto monatlich – ohne nennenswerte
Abzugspositionen. Damit war der Großvater
auch mit einem erweiterten Sockelselbstbehalt
(seinerzeit 1.800 € zzgl. der Hälfte des überstei-
genden Einkommens wie beim Elternunterhalt)
leistungsfähig und kam mit der „Ersatzhaftung“
zugunsten des Kindesvaters in Betracht.

 

Die Langversion des Artikels
finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite.
Klicken Sie hier.

Diana Sperling

Rechtsanwältin, Fachanwältin für
Familienrecht
T +49 3731 26 60-0
sperling@bskp.de

https://bskp.de/ueber-bskp/fachartikel-steuern-und-recht/?article=48716617


Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Nebenkostenprivileg des
Vermieters: Ist ein vermieterseitig
vorgegebener Kabelanschluss
wettbewerbswidrig?

In vielen Mietshäusern bietet der Vermieter einen kosten-
pflichtigen Kabelanschluss an. Das ist aus wettbewerbs-
rechtlichen Gründen nicht zu beanstanden. Falls Sie Ver-
mieter sind, sollten Sie sich jedoch dafür rüsten, dass die
Neufassung des Telekommunikationsgesetzes dieses Vor-
recht kippt. Die Mieter dürfen somit künftig frei darüber
entscheiden, ob sie den vorhandenen Kabelanschluss des
Vermieters nutzen möchten.

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Neues zu Flugverspätungen: Ist der
Verspätungszeitraum strittig, wird
die Beweisführung für Passagiere
schwierig

Ein Flugpassagier kann bei einer verspäteten Ankunft von
mehr als drei Stunden eine pauschale Entschädigung ver-
langen. Oftmals sind solche Fälle eindeutig, wenn aber
die Ankunft nur knapp nach der Drei-Stunden-Frist er-
folgt, kann es schon mal knifflig werden. Wichtig ist hier:
Die Beweislast liegt beim Passagier. Sind Sie von einer
Verspätung betroffen, sollten Sie den Zeitpunkt, an dem
Sie das Flugzeug verlassen konnten, genau dokumentie-
ren.

Die Langversion des Artikels finden Sie auf
unserer Kanzleiwebseite:

Zur Website wechseln

Keine private Ladestation: Bei
erhöhter Nachfrage von
Ladestationen darf Vermieter auf
einheitliche Lösung bestehen

Eine der zentralen Säulen der politisch angestrebten Ener-
giewende ist die Elektrifizierung des Individualverkehrs,
sprich: die Förderung von Elektroautos. Dafür müssen
gleichzeitig neue Auflademöglichkeiten in großer Zahl ge-
schaffen werden. Verständlich, dass auch immer mehr
Wohnungsmieter darauf drängen, in ihrem Haus eine La-
desäule zur Verfügung zu haben. Doch leider ist das oft-
mals gar nicht so leicht zu bewerkstelligen.
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News aus der Kanzlei
Verstärkung der Steuerberatung in Süddeutschland

 

 

 

Die Steuerberater Stefan Baumer (li) und Saša Trkulja (re)
verstärken seit 2021 die Steuerberatungsteams in Ludwigs-
burg und Heilbronn.

Stefan Baumer war nach seinem Studium der Betriebswirt-
schaft in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung bei
einer mittelständischen Steuerberatung in Stuttgart tätig.
Nach der Bestellung zum Steuerberater 2013 war er als
Teamleiter Finanzbuchhaltung bei einem börsennotierten
Unternehmen in der IT-Branche angestellt und ist nun bei
BSKP beschäftigt.

Saša Trkulja war bei einem Automobilkonzern und einer
internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft in Nürnberg beschäftigt, bevor es ihn nach
Heilbronn zurückzog. Im Raum Heilbronn war er bei mittel-
ständischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften neben der Steuerberatung auch in der Wirt-
schaftsprüfung tätig. Neben seiner Haupttätigkeit doziert
Saša Trkulja seit 2020 an der DHBW Heilbronn im Fach
Steuerlehre.Stuttgart

DFK Germany:

Düsseldorf

Hamburg

München
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